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f) bestätigt
den Stellenplan des Sekretariats des Rates, den Haus
haltsplan des Rates und den Bericht des Sekretariats 
über die Erfüllung des Haushaltsplanes; 
die Statuten der Komitees, der ständigen Kommissionen 
und des Sekretariats des Rates sowie der anderen Or
gane des Rates;

g) schafft Kontrollorgane zur Revision der Finanztätigkeit 
des Sekretariats des Rates;

h) übt andere Funktionen aus, die sich aus dem vorliegen
den Statut sowie aus den Empfehlungen und Beschlüs
sen der Ratstagung ergeben.

5. Das Exekutivkomitee kann solche Organe bilden, die es 
zur Ausübung seiner'Funktionen für notwendig erachtet.

6. Das Exekutivkomitee legt seine Verfahrensregeln fest.

Artikel VIII 
KOMITEES DES RATES

1. Die Komitees des Rates werden von der Ratstagung ge
schaffen, um die komplexe Behandlung und Entscheidung 
der wichtigsten Probleme der Zusammenarbeit der Mit
gliedsländer des Rates auf den Gebieten der Wirtschaft, 
Wissenschaft und Technik auf multilateraler Grundlage zu 
sichern.
Die Komitees des Rates üben die Funktionen aus, die in 
ihren Statuten vorgesehen sind, sowie auch andere Funk
tionen, die sich aus den Empfehlungen und Beschlüssen 
der Ratstagung und des Exekutivkomitees des Rates er
geben.

2. Die Komitees des Rates bestehen aus je einem Leiter der 
entsprechenden zuständigen Organe der Mitgliedsländer 
des Rates.

3. Die Komitees des Rates haben im Rahmen ihrer Zuständig
keit das Recht:
a) in Übereinstimmung mit dem vorliegenden Statut Emp

fehlungen und Beschlüsse anzunehmen;
b) der Ratstagung und dem Exekutivkomitee des Rates 

Vorschläge zur Behandlung zu unterbreiten;
c) Arbeitsorgane zu bilden, die einzelne Fragen, die zur 

Zuständigkeit der Komitees gehören, zur Behandlung 
in den Komitees vorbereiten oder abstimmen, sowie 
wissenschaftlich-technische Konferenzen und andere 
Beratungen einzuberufen;

d) Unterlagen, Stellungnahmen und Vorschläge der stän
digen Kommissionen und der anderen entsprechenden 
Organe des Rates zu Fragen, die mit ihrer Tätigkeit 
verbunden sind, anzufordern.

4. Die Komitees des Rates legen dem Exekutivkomitee des 
Rates Jahresberichte über die geleistete Arbeit vor.

5. Die Komitees des Rates legen ihre Verfahrensregeln fest.

Artikel IX 
STÄNDIGE KOMMISSIONEN

1. Die ständigen Kommissionen des Rates für Gegenseitige 
Wirtschaftshilfe werden von der Ratstagung geschaffen, 
um zur Weiterentwicklung der Wirtschaftsbeziehungen zwi
schen den Mitgliedsländern des Rates beizutragen und die 
mehrseitige wirtschaftliche und wissenschaftlich-technische 
Zusammenarbeit auf einzelnen Gebieten der Volkswirt
schaft dieser Länder zu organisieren.
Die ständigen Kommissionen arbeiten Maßnahmen aus und 
bereiten Vorschläge zur Verwirklichung der genannten 
Zusammenarbeit vor, einschließlich der Vorbereitung ent
sprechender mehrseitiger Abkommen, und üben andere 
Funktionen aus, die sich aus dem vorliegenden Statut, den 
Empfehlungen und Beschlüssen der Ratstagung, des Exe
kutivkomitees und der Komitees des Rates ergeben.

2. Die ständigen Kommissionen bestehen aus den Delegatio
nen, die von den Mitgliedsländern des Rates bestimmt wer
den.

3. Die ständigen Kommissionen haben im Rahmen ihrer Zu
ständigkeit das Recht:
a) in Übereinstimmung mit dem vorliegenden Statut 

Empfehlungen und Beschlüsse anzunehmen;
b) der Ratstagung und dem Exekutivkomitee des Rates 

Vorschläge zur Behandlung zu unterbreiten sowie den 
anderen entsprechenden Organen des Rates auf Anfor
derung oder aus eigener Initiative heraus Unterlagen, 
Stellungnahmen und Vorschläge zu unterbreiten;

c) Arbeitsorgane zu bilden, die einzelne Fragen, die zur 
Zuständigkeit der Kommission gehören, zur Behandlung 
in den Kommissionen vorbereiten oder abstimmen, so
wie wissenschaftlich-technische Konferenzen und andere 
Beratungen einzuberufen.

4. Die ständigen Kommissionen legen dem Exekutivkomitee 
des Rates Jahresberichte über die geleistete Arbeit und 
ihre weitere Tätigkeit vor.

5. Die ständigen Kommissionen legen ihre Verfahrensregeln 
fest.

Artikel X 
DAS SEKRETARIAT DES RATES

1. Das Sekretariat des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe 
besteht aus dem Sekretär des Rates, seinen Stellvertretern 
und dem für die Durchführung der dem Sekretariat oblie
genden Funktionen erforderlichen Personal.
Der Sekretär des Rates wird von der Ratstagung und seine 
Stellvertreter werden vom Exekutivkomitee des Rates 
ernannt.
Der Sekretär des Rates und seine Stellvertreter leiten die 
Arbeit des Sekretariats des Rates. Das Sekretariat wird 
mit Bürgern der Mitgliedsländer des Rates entsprechend 
dem Statut des Sekretariats des Rates besetzt.
Der Sekretär des Rates ist die oberste Amtsperson des 
Rates. Er vertritt den Rat gegenüber offiziellen Persön
lichkeiten und Organisationen der Mitgliedsländer des 
Rates und anderer Länder sowie gegenüber internationa
len Organisationen. Der Sekretär des Rates kann seine 
Stellvertreter sowie Mitarbeiter des Sekretariats bevoll
mächtigen, in seinem Namen aufzutreten.
Der Sekretär und seine Stellvertreter können an allen 
Tagungen der Organe des Rates teilnehmen.

2. Das Sekretariat des Rates
a) organisiert die Vorbereitung und unterstützt die Durch

führung der Tagungen der Organe des Rates sowie der 
Beratungen, die im Rahmen des Rates durchgeführt 
werden, bereitet Unterlagen vor oder unterstützt die 
Vorbereitung der Unterlagen zu den Tagungen der 
Ratsorgane in Übereinstimmung mit den Arbeitsplä
nen dieser Organe und gewährleistet die Erfüllung der 
Funktionen des Sekretariats der anderen Ratsorgane;

b) stellt ökonomische Übersichten auf und führt ökono
mische Untersuchungen auf der Grundlage der Materia
lien der Mitgliedsländer des Rates durch, bereitet In
formations-, Auskunfts- und andere Unterlagen zu 
Fragen der wirtschaftlichen und wissenschaftlich-tech
nischen Zusammenarbeit der Mitgliedsländer des Rates 
vor und veröffentlicht diese und bereitet andere Über
sichten und Untersuchungen vor;

c) bereitet Vorschläge zu einzelnen Fragen der Arbeit 
des Rates zur Behandlung in den entsprechenden Rats
organen vor;

d) arbeitet Entwürfe mehrseitiger Abkommen zu Fragen 
der wirtschaftlichen und wissenschaftlich-technischen 
Zusammenarbeit in Übereinstimmung mit den Empfeh
lungen und Beschlüssen der Organe des Rates aus oder 
unterstützt die Ausarbeitung solcher Entwürfe;

e) organisiert die Registrierung und registriert die Erfül
lung der Empfehlungen und Beschlüsse der Organe des 
Rates und bereitet entsprechende Vorschläge zur Be
handlung in den Ratsorganen vor;


